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Norm

PatG 1970 §156 Abs3

Rechtssatz

Da sich die Er4ndungshöhe am Stand der Technik, also an dem Fachwissen, über das der "Durchschnittsfachmann" auf

dem betre9enden Gebiet verfügt, orientiert, ist die Beurteilung, ob sich das eingetragene Patent für den Fachmann

nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (§ 1 Abs 1 PatG), in erster Linie von einer Tatfrage

abhängig, deren selbständige Beurteilung als Vorfrage sich aber dem Gericht im Verletzungsstreit schon mangels

entsprechenden Fachwissens regelmäßig entziehen wird.
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Ähnlich
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Vgl; Beisatz: Hier: Kartellverfahren. (T1)
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